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Und plötzhch errischt der Versicherunasschutz!

Auflösung des Versicherungs-
vertrages bei Handänderungen und
Konkurseröffnungen
* Damir Kovacevic

Mit der Teilrevision des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG), in
Kraft seit 1.1.2006, beabsichtigte
der Gesetzgeber primär die konsu-
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rnentenfreundlichere Ausgestal-
tung des Versicherungsvertrags-
rechts. In eirigen wenigen Punkten

zeigt sich das revidierte VVG jedoch

wenig durchdacht.

Gemäss revidiertern VVG endet
grundsätzlich der Versicherungsver-

trag über einen Gegenstand (auch

Immobilien) zum Zeitpunkt der
Handänderung. Damit fand eire
Abkehr vom Grundsatz des Weiter-
bestehens der Versicherung statt.
Namentlich gingen nach bisheri-
gern Recht z.B. bei einer Praxis-

übernahme eines Arztes die beste-

henden Versicherungen auf den
neuen Praxisinhaber übec es sei
denn, dieser kündigte innerhalb
von 14 Tagen nach Übernahme die

Versicherungen sefnes Vorgängers.

Gleich verhielt es sich beim Neuer-
werber einer Liegenschaft, welcher

innerhalb von 14 Tagen seit der
grundbuchlichen Eigentumsüber-
tragung den vorbestehenden Versi-

cherungsvertrag auflösen konnte.
Seit dem 1. Januar 2006 gilt nun
das Gegenteil.

Ausgenommen von obgenanntern
Grundsatz bleiben die obligatori-
sche Motorfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung und die obligatorische

Gebäudeversicherung gegen Feuer-

und Elementarschäden in Kanto-
nen mit privaten Verscherungsträ-
gern. Hier gilt es aber zu beachten,

dass einige Kantone in Fällen der
Gebäudeversicherungen kein Versi-

cherungsobligatorlum kennen,
In Kantonen mit einem Versiche-
rungsobligatcrium für Gebäude bei

privaten Versicherungsträgerri geht

der Vertrag nur dann auf den Er-
werber über, sofern dieser oder die

Versicherungsgesellschaft den Ver-
trag nicht innert 14 Tagen nach der

Handänderung kündigen. Hinge-
gen enden alle übrigen das Grund-

stück betreffenden F'olicen, wie die

Gebäudehaftpflichtversicherung,
mit dem Datum der Handände-
rung.

Besteht hingegen für das Versiche-

rungsobligatoriuni m Kanton ein
öffentlich-rechtlicher Versiche-

rungsträger, sind die Bestimmun-
gen des VVG nicht anwendbar und
das bestehende Versicherungs-
verhältnis geht mit dein Eigen-
tumsübergang automatisch auf
den Erwerber über. In Kantonen
ohne Versicherungsobligatorium
enden alle Versicherungsverträge
zum Zeitpunkt der Handänderung
des Grundstücks.

Bei den vorstehenden Ausführun-
gen ist unter Handänderung auch
der Eigentumsübergang infolge
von sog. Gesamtrechtsnachfolge
(z.B. Erbgang oder Fusion) zu ver-

stehen, Die Erben als künftige
Eigentümer laufen hier Gefah per-
sönlich Schäden tragen zu müssen,

die nicht mehr durch den vom Erb-

lasser abgeschlossenen Versiche-
rungsvertrag gedeckt sind.

Auch im FaJle von Konkurseröff-
nungen sind nach neuem Recht
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Deckungslücken möglich, da auch
hier der Versicherungsschutz neu
zum Zeitpunkt der Konkurseröff-
nung erlischt.

Anhand der Beispiele zeigt sich,
dass die Bestimmungen des revi-
dierten VVG Gefahren bergen und

zu Deckungslücken führen können,

mit welchen die Konsumenten, Im-

mobilienbesitzer und Unternehmen
oft nicht rechnen. Unsere Berater
stehen Ihnen mit Rat zur Seite,
damit Sie keine unangenehmen
Überraschungen erleben müssen.

Damir Kovacevic ist Jurist bei

der Würth Financial Services AG

Telefon 044 723 44 49
damir.kovacevic©wuerth-fs.com
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